
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 

I. Geltung 

 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärti-
gen und zukünftigen Verträge mit Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
über Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichende Bedingungen 
des Kunden, die wir nicht ausdrücklich anerkannt haben, verpflichten 
uns selbst dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. 
 
 

II. Lieferbedingungen 

 
1. Vertragsschluss und -inhalt 

1.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Sämtliche Vereinbarungen 
vor oder bei Vertragsabschluss, insbesondere mündliche Neben-
abreden, Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen, gel-
ten nur, wenn sie in Textform niedergelegt sind, es sei denn der 
Kunde weist nach, dass hiervon im konkreten Fall Abstand ge-
nommen wurde. 

1.2. Zum Angebot gehörende Unterlagen wie Zeichnungen oder Ab-
bildungen, die Angabe von technischen Daten, Bezugnahmen 
auf Normen sowie Aussagen in Werbemitteln stellen nur dann 
Garantie Erklärungen dar, wenn sie ausdrücklich als solche be-
zeichnet sind. 

1.3. Abweichungen des Liefergegenstands von Angeboten, Mustern, 
Probe- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gülti-
gen DIN-Normen, anderer einschlägiger technischer Normen so-
wie innerhalb branchenüblicher Toleranzen zulässig. 

1.4. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind die 
 INCOTERMS in ihrer jeweils neuesten Fassung. 

2. Preise 

2.1. Die Preise schließen die Kosten für Verpackung, Fracht, Auf- und 
Abladen, Transport, Versicherung, Aufstellung, Montage und In-
betriebnahme nicht ein. Diese sind vom Käufer jeweils zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer zu tragen. 

2.2. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns 
gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in an-
gemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden. 

3. Liefer-/Leistungszeiten 

3.1. Liefertermine oder -fristen sind nur verbindlich, wenn sie schrift-
lich vereinbart wurden, es sei denn, der Kunde weist im konkre-
ten Fall eine andere Vorgehensweise nach. Sie sind eingehalten, 
wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb 
verlassen hat. 
Leistungen werden nicht fällig, wenn der Kunde eine zur Erfüllung 
erforderliche Mitwirkungshandlung noch nicht vorgenommen o-
der eine vereinbarte Vorleistung noch nicht erbracht hat. In die-
sen Fällen beginnen uns verpflichtende Liefertermine und -fristen 
erst mit Bewirkung der Mitwirkungshandlung bzw. mit Eingang 
der Vorleistung. 
Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger 
und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige 
oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten. 

3.2. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen um 
die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse 
während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren 
Gewalt stehen gleich währungs-, handelspolitische und sonstige 
hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht 
verschuldete Betriebsstörungen, Behinderung der Verkehrs-
wege, Verzögerung bei der Einfuhr-/Zollabfertigung, sowie alle 
sonstigen Umstände, die, ohne von uns verschuldet zu sein, die 
Lieferungen und Leistungen wesentlich erschweren oder unmög-
lich machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstände bei uns, 
dem Lieferwerk oder einem anderen Vorlieferanten eintreten.  

 Wird infolge vorgenannter Ereignisse die Durchführung für eine 
der Vertragsparteien unzumutbar, kann sie durch unverzügliche 
Erklärung in Textform vom Vertrag zurücktreten. 

3.3. Mahnungen und Nachfristsetzungen an uns durch den 
Kunden bedürfen der Textform. 

4. Lieferung, Versand, Gefahrübergang, Teillieferung 

4.1. Mit der Übergabe des Vertragsgegenstands an einen Be-
förderer oder eigene die Beförderung durchführende Per-
sonen, spätestens jedoch mit Verlassen der Verkaufsstelle, 
des Lagers oder  – auch bei Streckengeschäften – des Lie-
ferwerks geht die Gefahr bei allen Geschäften, auch bei 
frei-Haus-Lieferungen, auf den Kunden über. Verzögert 
sich die Versendung oder Entgegennahme aus von uns 
nicht zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr bereits 
mit Zugang der Anzeige der Lieferbereitschaft o.ä. auf den 
Kunden über. 

4.2. Wir sind zu Teillieferungen bzw. -leistungen in zumutbarem 
Umfang berechtigt. Bei Anfertigungs- oder Standardpa-
ckungsware sind wir zu Mehr- oder Minderlieferungen in 
branchenüblichem Umfang, mindestens aber bis zu 10% 
der abgeschlossenen Menge, befugt. 

4.3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestell-
menge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu las-
sen. Änderungswünsche können nach Auftragserteilung 
nur berücksichtigt werden, wenn dies ausdrücklich verein-
bart wurde. 
Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen 
Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer 
Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten 
werden. 
Zahlungen für offene Mengen aus Abrufaufträgen werden 
mit Ablauf des vereinbarten Endtermins unabhängig vom 
Lieferstand des Abrufauftrags fällig. Ist kein Endtermin ver-
einbart, sind wir spätestens ein Jahr nach Vertragsschluss 
berechtigt, die restlichen Zahlungen fällig zu stellen. 
Bei Abschlüssen mit fortlaufenden Auslieferungen sind uns 
Abrufe und Sorteneinteilungen für ungefähr gleiche Mo-
natsmengen aufzugeben. Wird nicht rechtzeitig abgerufen 
oder eingeteilt, so sind wir nach fruchtloser Nachfristset-
zung berechtigt, selbst einzuteilen und die Ware zu liefern 
oder von dem noch rückständigen Teil des Abschlusses 
zurückzutreten und Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen. Bei Vertragsende muss unser Lagerbestand ab-
genommen werden. 

4.4. Für Warenumtausch aus Gründen, die wir nicht zu vertre-
ten haben, berechnen wir eine anteilige Bearbeitungsge-
bühr von 10% des Warenwerts, mindestens jedoch 20 
Euro. 

4.5. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des 
Kunden. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und 
Kosten des Kunden. 

5. Untersuchung der Ware/Mängelrügen 

5.1. Für die Untersuchung der Ware und die Anzeige von Män-
geln gelten die Vorschriften des HGB mit folgenden Maß-
gaben: 

 Der Kunde hat die Obliegenheit, die für die jeweilige Ver-
wendung maßgeblichen Eigenschaften der Ware unver-
züglich nach Ablieferung zu untersuchen und uns Mängel 
der Ware unverzüglich in Textform anzuzeigen. Im Falle ei-
nes beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware 
zählen zu den für den Einbau oder das Anbringen maßgeb-
lichen Eigenschaften auch die inneren Eigenschaften der 
Ware. Die Untersuchungsobliegenheit besteht auch dann, 
wenn eine Prüfbescheinigung oder ein sonstiges Material-
zertifikat mitgeliefert wurde. Mängel, die auch bei sorgfäl-
tigster Prüfung nicht unverzüglich nach Ablieferung ent-
deckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung 
in Textform anzuzeigen. 

 Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der 
Ware unterlässt, die für den vorgesehenen Verwendungszweck 
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maßgeblichen Eigenschaften der Ware zumindest stichproben-
artig vor dem Einbau bzw. vor dem Anbringen zu untersuchen 
(z.B. durch Funktionstests oder einem Probeeinbau), stellt dies 
im Verhältnis zu uns eine besonders schwere Missachtung der 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (grobe Fahrlässigkeit) dar. In 
diesem Fall kommen Mängelrechte des Kunden in Bezug auf 
diese Eigenschaften nur in Betracht, wenn der betreffende Man-
gel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Sache übernommen wurde. 

5.2. Stellt der Kunde bei Untersuchung der Ware oder im Anschluss 
daran Mängel fest, ist er verpflichtet, uns die beanstandete Ware 
oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Ver-
fügung zu stellen und eine Überprüfung der beanstandeten Ware 
innerhalb einer angemessenen Frist zu gestatten. Andernfalls 
kann sich der Kunde auf Mängel der Ware nicht berufen. 

 
 

III. Zahlungsbedingungen 

 
1. Fälligkeit und Verzug 

1.1. Unsere Rechnungen sind, bei Teillieferungen in Höhe der er-
brachten Leistung, spätestens 5 Tage nach Rechnungsdatum – 
ohne Skontoabzug – fällig. 

1.2. Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit unserer 
Forderung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Bei 
Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind 
wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Über-
ziehungskredite zu berechnen, mindestens aber die gesetzlichen 
Verzugszinsen. Zusätzlich berechnen wir eine Verzugspau-
schale von 40 Euro. Die Geltendmachung eines weiteren Ver-
zugsschadens bleibt vorbehalten. 

2. Skonto 

 Eingeräumte Skontofristen beginnen ab Rechnungsdatum. Ein 
vereinbartes Skonto bezieht sich nur auf den Rechnungswert 
ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller 
fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontie-
rung voraus. Rechnungen über Beträge unter 100 Euro sowie 
Rechnungen für Montagen, Reparaturen, Serviceleistungen, For-
men, Werkzeugkosten(anteile) und Auslagen sind jeweils sofort 
fällig und netto zahlbar. 

3. Leistungsverweigerungsrecht, Aufrechnung 

3.1. Von uns nicht ausdrücklich anerkannte oder nicht rechtskräftig 
festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Kunden weder 
zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung. Dies gilt nicht, so-
weit die Gegenforderungen des Kunden aus demselben Ver-
tragsverhältnis resultieren und/oder sie den Kunden nach § 320 
BGB zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. 

3.2. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Zahlungsan-
spruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefähr-
det wird oder treten andere Umstände ein, die auf dessen we-
sentliche Verschlechterung der Leistungsfähigkeit schließen las-
sen, können wir vereinbarte Vorleistungen verweigern sowie die 
Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) ausüben. Dies gilt 
auch, soweit unsere Leistungspflicht noch nicht fällig ist. Wir sind 
dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der lau-
fenden Geschäftsverbindung mit dem Kunden fällig zu stellen 
und gegebene Einziehungsermächtigungen zu widerrufen. Bei 
Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die 
Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu 
untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Alle 
diese Rechtsfolgen kann der Kunde durch Zahlung oder Sicher-
heitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs 
abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben von 
den vorstehenden Regelungen unberührt.  

 Als mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gilt auch, 
wenn der Kunde mit einem erheblichen Betrag (ab 10% der 

fälligen Forderungen) mindestens seit 3 Wochen in Zah-
lungsverzug ist, ferner eine erhebliche Herabstufung des 
für ihn bestehenden Limits bei unserer Warenkreditversi-
cherung. 

4. Rechnungslegung, Kontenabstimmung 

 Einwendungen gegen unsere Rechnungslegung, Konto-
auszüge, Kontenabstimmungen u.ä. müssen in Textform 
innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Wochen nach Zu-
gang des betreffenden Schriftstücks geltend gemacht wer-
den. Ausreichend ist die rechtzeitige Absendung der An-
zeige. Erfolgt keine fristgerechte Einwendung, so gilt dies 
als Genehmigung der Abrechnung. 

 Stellt sich nachträglich eine offensichtliche Unrichtigkeit 
heraus, insbesondere bei Rechenfehlern, so können so-
wohl der Kunde als auch wir die Richtigstellung aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften verlangen. 

  
  

IV. Eigentumsvorbehalt 

  
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbe-

haltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechts-
grund, einschließlich der künftig entstehenden oder be-
dingten Forderungen (Saldovorbehalt). Der Saldovorbehalt 
gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Bargeschäfte, die Zug-
um-Zug abgewickelt werden. In diesem Fall bleiben die ge-
lieferten Waren in unserem Eigentum, bis der Kaufpreis für 
diese Waren vollständig gezahlt ist. 

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns 
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu ver-
pflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im 
Sinne der Ziffer IV.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und 
Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 
durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen 
Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbe-
haltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten 
Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder 
Vermischung, so überträgt der Kunde uns bereits jetzt die 
ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand 
oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die 
hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vor-
behaltswaren im Sinne der Ziffer IV.1. 

3. Der Kunde darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingun-
gen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, voraus-
gesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung 
gemäß den Ziffer IV.4. bis IV.6. auf uns übergehen. Zu an-
deren Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht be-
rechtigt. 

4. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. 
Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zu-
sammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren ver-
äußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiter-
veräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes 
der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräuße-
rung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß 
Ziffer IV.2. haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe 
dieser Miteigentumsanteile. 

5. Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiter-
veräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf 
einzuziehen.  

 

 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zudem berechtigt, die 
Ware nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zurück zu ver-
langen sowie die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung ge-
lieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt 
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vom Vertrag. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, 
seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten 
– sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. 

6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte 
muss der Kunde uns unverzüglich benachrichtigen. 

7. Bei Reparatur-/Erneuerungs-/Bearbeitungsaufträgen bzw. Werk-
verträgen steht uns wegen unserer Forderungen aus diesen Auf-
trägen und aus früheren Aufträgen, soweit sie mit dem Auftrags-
gegenstand in Zusammenhang stehen, ein vertragliches Pfand-
recht an den aufgrund des Auftrages in unseren Besitz gelangten 
Gegenständen zu. 

 Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das 
vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind oder 
ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem 
Kunden gehört. 

8. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten 
Forderungen insgesamt um mehr als 50%, so werden wir auf Ver-
langen des Kunden insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl frei-
geben.  

 
 

V. Schutz-/Urheberrechte 

 
1. Soweit unsere Leistung in der Erteilung technischer Beratung, 

insbesondere der Erarbeitung technischer Lösungsvorschläge, 
der Erstellung von Zeichnungen, Rezepturen, Entwicklung und 
Verbesserung von Produkten usw. besteht, behalten wir uns 
sämtliche Rechte hieran vor. Dies gilt insbesondere für unser 
geistiges Eigentum an den Erzeugnissen, aber auch für das kör-
perliche Eigentum an sämtlichen Zeichnungen, Mustern, Model-
len, usw. 

2. Jegliche Weitergabe, auch zur Ansicht, jede Art der Weiterver-
sendung, des Nachbaus (ganz oder teilweise) ist untersagt und 
verpflichtet – unbeschadet aller unserer sonstigen Ansprüche – 
zur Herausgabe des in dieser Weise Hergestellten oder Erlang-
ten. Der Kunde ist auf Verlangen verpflichtet, uns unverzüglich 
alle zur Geltendmachung unserer Rechte notwendigen Auskünfte 
zu erteilen oder die entsprechenden Unterlagen vorzulegen. Von 
uns gefertigte Zeichnungen, Muster, Formen usw. sind auf Ver-
langen an uns zurückzugeben, ferner auf  jeden Fall unaufgefor-
dert dann, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird. 

3. Sofern wir Gegenstände nach vom Kunden übergebenen Zeich-
nungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen oder An-
gaben geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte 
unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung 
und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir – ohne zur Prü-
fung der Rechtslage verpflichtet zu sein – berechtigt, insoweit 
jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Kun-
den Schadenersatz zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich au-
ßerdem, uns von allen damit in Zusammenhang stehenden An-
sprüchen Dritter unverzüglich freizustellen. 

 
 

VI. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge 

 
1. Hat der Kunde zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so 

sind diese frei Produktionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls 
mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss, 
rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht 
dies nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige 
Folgen zu seinen Lasten. 

 
 

 Für vom Kunden beigestellte Werkzeuge, Formen und 
sonstige Fertigungsvorrichtungen beschränkt sich unsere 
Haftung auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. 
Kosten der Wartung, Pflege und Versicherung trägt der 
Kunde. 

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen und Werkzeugen so-
wie Herstellungs- und Änderungskosten für Formen gehen 
zu Lasten des Kunden. Mangels anderweitiger Vereinba-
rung bleiben Werkzeuge und sonstige Vorrichtungen, die 
zur Herstellung bestellter Teile erforderlich sind, unser al-
leiniges Eigentum. Wenn nicht anders bestätigt, sind die 
berechneten Werkzeugkosten anteilige Kosten. 

3. Die Richtigkeit der hergestellten Formen und sonstiger 
technischer Vorrichtungen muss vom Kunden vor Produk-
tionsbeginn schriftlich bestätigt werden. Muster aus sämtli-
chen Kalibern der Form werden zur Verfügung gestellt. Die 
Richtigkeitsbestätigung des Kunden, auch wenn sie mittel-
bar z.B. in Form von Auftragsabrufen erfolgt, gilt für uns 
verbindlich für die Aufnahme der Produktion, ohne dass es 
einer zusätzlichen Überprüfung unsererseits bedarf. 

4. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt – unabhängig von Ei-
gentumsrechten des Kunden – spätestens zwei Jahre nach 
der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug. 

5. Mangels abweichender Vereinbarung trägt der Kunde die 
Kosten für den Transport (inkl. Steuern und Zöllen), die 
Verpackung und die Transportversicherung hinsichtlich der 
Verlagerungen des Werkzeuges.  

 
 

VII. Mängelhaftung 

 
1. Die Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte, 

Sorte und Maße bestimmen sich nach den vereinbarten, 
mangels Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss gel-
tenden DIN und EN-Normen, mangels solcher nach Übung 
und Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen und ähnli-
che Regelwerke sowie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, 
Gewichten und Verwendbarkeit der Waren, Angaben in 
Zeichnungen und Abbildungen sowie Aussagen in Werbe-
mitteln sind keine Zusicherungen oder Garantien, soweit 
sie nicht ausdrücklich und in Textform als solche bezeich-
net sind. Entsprechendes gilt für Konformitätserklärungen 
und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. Eig-
nungs- und Verwendungsrisiken obliegen dem Kunden. 

2. Ist die Ware mangelhaft, stehen dem Kunden die Mängel-
rechte nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen des 
BGB zu. Dies mit den Einschränkungen, dass die Wahl zwi-
schen Nachbesserung und Nacherfüllung uns zusteht so-
wie dass geringfügige (unerhebliche) Mängel den Kunden 
lediglich zur Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) 
berechtigen. 

3. Soweit der Kunde unmittelbar anhand von Katalogen, Lis-
ten u.ä. unserer Vorlieferanten bei uns Ware bestellt 
(Fremdzubehör), leisten wir Gewähr nur gemäß den Bedin-
gungen dieses Vorlieferanten, vorausgesetzt, dass dem 
Kunden diese bekannt sind oder bekannt sein müssten und 
diese Bedingungen nicht über die gesetzlichen Ansprüche 
wegen Mängelhaftung hinausgehen. 

4. Sachmängelhaftungsansprüche werden nicht anerkannt, 
wenn – nach Verlassen unseres Betriebs – der Schaden 
darauf beruht, dass die Ware von Dritten repariert oder in 
sonstiger Weise bearbeitet oder einem anderen Verwen-
dungszweck als vorgesehen zugeführt wurde bzw. die Be-
triebsanleitung, die Herstellervorschriften oder sonstige all-
gemein bekannte Regeln nicht beachtet wurden. 

 

5. Hat der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem 
Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an 
eine andere Sache angebracht, kann er Ersatz für die erforderli-
chen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder geliefer-
ten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen verlangen. 

 Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittel-
bar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren 
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und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, 
auf Grund-lage marktüblicher Konditionen entstanden sind und 
uns vom Kunden durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in 
Textform nachgewiesen werden. Darüber hinausgehende Kos-
ten des Kunden für mangelbedingte Folgeschäden wie beispiels-
weise entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehr-
kosten für Ersatzbeschaffungen sind keine unmittelbaren Aus- 
und Einbaukosten und daher nicht als Aufwendungsersatz gem. 
§ 439 Abs.3 BGB ersatzfähig. Dasselbe gilt für Sortierkosten und  
Mehraufwendungen, die daraus resultieren, dass sich die ver-
kaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem vereinbar-
ten Erfüllungsort befindet. Der Kunde ist nicht berechtigt, für Aus- 
und Einbaukosten und sonstige Kosten der Nacherfüllung Vor-
schuss zu verlangen.  

 Soweit die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten 
Aufwendungen im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum 
Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berück-
sichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnis-
mäßig sind, sind wir berechtigt, den Ersatz dieser Aufwendungen 
zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit liegt insbesondere 
vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere 
für Aus- und Einbaukosten, 150 % des abgerechneten Waren-
wertes oder 200% des mangelbedingten Minderwerts der Ware 
übersteigen. 

6. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziffer VIII. ausge-
schlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von 
Kosten für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hier-
für die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und auf Ersatz 
von Aus- und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware 
zum Zeitpunkt des Einbaus oder des Anbaus in ihrer ursprüngli-
chen Sacheigenschaft nicht mehr vorhanden war oder aus der 
gelieferten Ware vor dem Einbau ein neues Produkt hergestellt 
wurde. 

7. Ein ungerechtfertigtes Mängelbeseitigungsverlangen berechtigt 
uns zum Schadenersatz, wenn der Kunde bei sorgfältiger Prü-
fung hätte erkennen können, dass kein Sachmangel vorlag. 

8. Rückgriffsansprüche werden im Rahmen der gesetzlichen Rege-
lung anerkannt. Öffentliche Äußerungen unseres Kunden, die 
Ansprüche des Verbrauchers begründen, befreien uns dann von 
unseren Verpflichtungen, wenn die Äußerungen von unseren An-
gaben abweichen und nicht durch uns genehmigt sind.  

 
 

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und 
 Verjährung 

 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, 

insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzugs, Beratungsver-
schuldens, Verschuldens bei Vertragsanbahnung und unerlaub-
ter Handlung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes 
und der groben Fahrlässigkeit. 

2. Die Beschränkungen aus Ziffer VIII.1. gelten nicht bei schuldhaf-
tem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten (sog. „Kardinal-
pflichten“), wobei hier die Haftung beschränkt wird auf den bei 
Vertrags-schluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 
Vertragswesentlich sind die Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung so-
wie die Freiheit der Ware von Mängeln, die ihre Funktionsfähig-
keit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beein-
trächtigen und ferner Beratungs-, Schutz- und Obhuts-pflichten, 
die den Schutz des Kunden oder seines Personals vor erhebli-
chen Schäden bezwecken.  

 Die Beschränkungen gelten ferner nicht in Fällen zwingen-
der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und 
auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache 
arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert 
haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon un-
berührt. 

3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche 
Ansprüche, die dem Kunden gegen uns aus Anlass oder 

im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, 
ein Jahr nach Ablieferung der Ware, Dies gilt nicht, soweit 
§ 438 Abs.1 Nr.2 BGB, §§ 478, 479 BGB oder § 634a Abs.1 
Nr.2 BGB längere Fristen vorschreiben sowie in Fällen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung durch uns oder bei arglistigem Verschweigen eines 
Man-gels. In den Fällen der mangelhaften Nacherfüllung 
beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut. 

 
 

IX. Allgemeine Bestimmungen 

 
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen, für eine Nacherfül-

lung sowie für Zahlungen des Kunden ist unser Betrieb. 

2. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist der Sitz unse-
rer Hauptniederlassung oder nach unserer Wahl der Ge-
richtsstand des Kunden. 

3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kun-
den gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Vorschriften 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
11.04.1980 über Verträge über den internationalen Waren-
kauf (CISG). 
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